
Urteile sowie für alle anderen Maßnahmen zur Erhö
hung der Wirksamkeit der Entscheidungen. Bei diesen 
Überprüfungen wurde weiter festgestellt, daß auch 
insbesondere die Befürchtung, mit der Durchsetzung 
des Beschleunigungsprinzips würde das Recht der An
geklagten auf Verteidigung eingeschränkt, völlig un
begründet ist, was z. B. auch von Rechtsanwälten be
stätigt worden ist. Die Staatsanwälte der Bezirke Er
furt und Karl-Marx-Stadt und z. B. der Kreise Frei
berg und Gotha waren beim Staatsanwalt des Kreises 
Merseburg zum Erfahrungsaustausch. Und so mancher, 
der vorher noch der Ansicht war, daß er schon lange 
auf diese Weise arbeite, mußte erkennen, daß e r zwar 
so oder ähnlich wirklich schon tätig war, doch eben nur 
er und eventuell nur seine Dienststelle, aber doch noch 
nicht alle Rechtspflegeorgane des Kreises zusammen. 
Das erkannten insbesondere auch die Mitarbeiter der 
verschiedenen Rechtspflegeorgane im Bezirk Halle selbst. 
Nachdem sich die Bezirksorgane darüber Gewißheit 
verschafft hatten, daß in Merseburg tatsächlich etwas 
für die Rechtspflegeorgane Neues heranwächst, unter
stützten sie nicht nur die Merseburger Initiatoren 
mit Rat und Tat, sie versuchten auch sehr schnell und 
unter Nutzung aller Möglichkeiten (Plenartagungen, 
Direktorenberatungen, Erfahrungsaustausche in Merse
burg selbst usw.), die als richtig und wertvoll erkann
ten Methoden auf andere Kreise zu übertragen. Daß 
das gelungen ist, beweist, daß die Leiter der Rechts
pflegeorgane des Bezirkes Halle am 20. Juni 1968 zu 
Ehren des 75. Geburtstags Walter Ulbrichts zahlreiche, 
das Merseburger Beispiel weiterführende Verpflichtun
gen der Rechtspflegeorgane aus allen Kreisen und den 
Bezirksdienststellen entgegennehmen konnten, die un
ter der Losung stehen:

„Jedes Organ ist ein zuverlässiger Partner im 
System der sozialistischen Rechtspflege.“

Diese Losung bringt das Neue, das sich in Merseburg 
entwickelte und von vielen Kreisen des Bezirks aufge
griffen wurde, deutlich zum Ausdruck: durch sozia
listische Gemeinschaftsarbeit zwischen den Organen 
der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft und den 
Gerichten unter klarer Abgrenzung der spezifischen 
Verantwortung die Aufgaben der Rechtspflege bei der 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus zu lösen. Gemeinsam wird alles daran 
gesetzt, alle Strafverfahren bei voller Verwirklichung 
der Eigenverantwortlichkeit mit größtmöglicher Be
schleunigung und hoher Qualität abzuschließen.
Die verschiedenen Verpflichtungen lassen sich im we
sentlichen zu folgenden Komplexen zusammenfassen:
1. Der weitere Ausbau der Beziehungen der verschie
denen Organe zur komplexen Kriminalitätsvorbeugung 
auf der Grundlage der Kreistagsprogramme. — Die Be
mühungen sind insbesondere auf die Gestaltung der 
richtigen Information der örtlichen Organe, die Ver
wirklichung von Maßnahmen zur Betreuung gefährde

ter Personen und die Entwicklung der vorbeugenden 
Arbeit in den Städten gerichtet.
Im Kreis Artern soll z. B. geprüft werden, wie Maß
nahmen aus dem Kreistagsprogramm in einem Koope
rationsbereich landwirtschaftlicher Produktionsgenos
senschaften zu verwirklichen sind.
Im Kreis Aschersleben stellte sich der Stellvertreter 
für Inneres z. B. die Aufgabe, neben den bereits be
stehenden Teilsystemen der Betreuung straffälliger 
Erwachsener und der Betreuung straffälliger und ge
fährdeter Jugendlicher noch weitere Teilsysteme zu 
schaffen, und zwar das Teilsystem
— zur Betreuung von Kindern,
— der Trinkerfürsorge und
— zur Betreuung von asozialen Personen.
Dadurch soll ein geschlossenes System von aufeinander 
abgestimmten Maßnahmen der Kriminalitätsvorbeu
gung geschaffen werden, das — und das ist ein entschei
dender Gesichtspunkt — unter der straffen Leitung der 
Volksvertretung und ihrer Organe steht.
2. Die Sicherung einer exakten Anwendung des neuen, 
sozialistischen Strafrechts. — Dabei orientieren die 
Rechtspflegeorgane auf eine regelmäßige gemeinsame 
Auswertung der Arbeitsergebnisse und Probleme. Mit 
Unterstützung der Organe des Bezirks sind Arbeits
vergleiche und Erfahrungsaustausche gleichgelagerter 
Kreise vorgesehen.
3. Einen großen Raum nehmen die Verpflichtungen 
zur beschleunigten Durchführung der Strafverfahren 
ein. Angestrebt werden im Durchschnitt Bearbeitungs
zeiten von
12 bis 15 Tagen bei der Volkspolizei,
5 Tagen bei den Staatsanwälten und 
14 bis 18 Tagen bei den Gerichten.
Im gesamten Bezirk beträgt heute die gerichtliche Be
arbeitungsdauer in Strafsachen durchschnittlich 17 Tage. 
Zu prüfen bleibt, wie ähnliche Erfolge auch in den an
deren gerichtlichen Verfahren erreicht werden können.
4. Um die Aufklärung aller Straftaten zu erreichen, 
wird zunehmend die Methode angewandt, die Gründe 
für nicht aufgeklärte Straftaten vor dem Kollektiv 
darzulegen, um so die Gedanken und Hinweise aller 
Sachbearbeiter zu nutzen.
5. Weitere Verpflichtungen betreffen die Unterstützung 
und Qualifizierung der gesellschaftlichen Gerichte und 
Maßnahmen für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit. 
Zum 50. Jahrestag der Novemberrevolution, zum 1. Mai 
1969 und zum 20. Jahrestag der DDR wird über die Er
füllung der Verpflichtungen Rechenschaft abgelegt. 
Wir sind überzeugt, daß die Mitarbeiter aller Rechts
pflegeorgane im Bezirk Halle dann über neue Erfolge 
berichten können und daß sie damit einen wichtigen 
Beitrag zum 20. Jahrestag der Deutschen Demokrati
schen Republik leisten.

Dr. 'HORST FINCKE, wiss. Mitarbeiter am Institut für ausländisches Recht und Rechtsvergleichung 
an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft „Walter Ulbricht“

Die Leitung der Zivilrechtsprechung der Kreisgerichte 
durch das Bezirksgericht

Auf dem VII. Parteitag der SED wurde dargelegt, daß 
die weitere Ausgestaltung der sozialistischen Demo
kratie vor allem durch die verstärkte wissenschaft
liche Fundierung der gesamten Leitungstätigkeit er
folgt*. Die 2. Tagung des Zentralkomitees der SED
l Vgl. W. Ulbricht, Die gesellschaftliche Entwicklung in der 
Deutschen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des 
Sozialismus. Referat auf dem VII. Parteitag, Berlin 1967, 
S. 79/80.

erhob die Forderung, „schrittweise ein Modell der 
wissenschaftlichen Leitung der gesamten sozialisti
schen Gesellschaft auszuarbeiten und die Arbeitsmetho
den wissenschaftlich zu fundieren“2. Die neue, sozia
listische Verfassung der DDR steckt schließlich in

2 vgl. W. Ulbricht, Die Konstituierung der staatlichen Organe 
und Probleme ihrer wissenschaftlichen Arbeitsweise. Berlin 
1967, S. 8.
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